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Vorwort

Die religiös und politisch beeinflusste Vergabe öffentlicher Ämter ist ein 
Thema, das es zuletzt bis in die Leserbrief-Spalten großer Tageszeitungen 
gebracht hat. Verstärkt diskutiert wurde in der Öffentlichkeit etwa, unter 
welchen Bedingungen islamische Religionslehrer in den Staatsdienst einge-
stellt werden können oder welche Voraussetzungen für Einstellung und 
Entlassung politischer Beamter gelten sollten.

Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit auf der Basis des geltenden 
Verfassungsrechts nach. Sie wurde im Wintersemester 2013 / 2014 von der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation 
angenommen. Die mündliche Prüfung fand am 30. Januar 2014 statt. Für 
den Druck wurde das Manuskript ebenfalls auf diesen Stand gebracht.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Michael 
Sachs. Er hat maßgebliche Anregungen zur Themenstellung der Arbeit ge-
geben und stand mir stets als wertvoller Ansprechpartner zur Verfügung. 
Die zahlreichen positiven Erfahrungen, die ich während meiner langjährigen 
Tätigkeit am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität zu 
Köln sammeln konnte, werden meine juristische Denk- und Arbeitsweise 
sicher mein Leben lang prägen. Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Wolf-
ram Höfling, M. A., der das Zweitgutachten verfasst hat, dessen Anregungen 
ich für die Drucklegung gern übernommen habe.

Für die herzliche Atmosphäre und manches gute Gespräch auf dem Flur, 
in der Mensa oder bei anderer Gelegenheit danke ich den Kollegen aus dem 
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, dem Lehrstuhl für Staats- und 
Verwaltungsrecht sowie Wissenschaftsrecht und Medienrecht sowie dem 
Institut für Deutsches und Europäisches Wissenschaftsrecht.

Bei der Korrektur der Arbeit geholfen haben mir Frau Kathrin Kaupmann, 
M. Ed., Herr Rechtsanwalt Sascha Noack und mein Vater, Herr Dr. Karlbern-
hard Jasper. Ich weiß die Mühe zu schätzen, die Ihr mit dem Lesen des 
Textes auf Euch genommen habt!

Ich freue mich, dass der Verlag Duncker & Humblot diese Arbeit in sei-
ne Reihe „Schriften zum Öffentlichen Recht“ aufgenommen hat. Dem 
Bundesministerium des Innern danke ich für die großzügige Gewährung 
eines Druckkostenzuschusses, der die Veröffentlichung dieser Dissertations-
schrift erst ermöglicht hat.
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Schließlich und vor allem wäre die Entstehung dieser Arbeit nicht denk-
bar gewesen ohne die stete Ermutigung durch gute Freunde und meine 
Familie – besonders meine Eltern Marianne und Dr. Karlbernhard Jasper –, 
die mich auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben. Euch allen gilt mein 
herzlicher Dank!

Köln, im April 2014 Christian Jasper
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Kapitel 1

Einführung

„Ist jemandem ein Amt gegeben, so diene er“, so heißt es im Brief des 
Paulus an die frühchristliche Gemeinde in Rom.1 Die Verteilung der ver-
schiedenen Aufgaben soll sich Paulus zufolge nach den unterschiedlichen 
(gottgegebenen) Charismen der Menschen richten. Jedenfalls unmittelbar 
beantwortet der Autor des Briefes dagegen nicht die Frage, wer die weltli-
chen Ämter unter den Menschen vergeben soll und nach welchen Maßstäben 
die Qualifikation dafür festzustellen ist. Schnell kam es darüber zu Diskus-
sionen: So wurde im Zuge der fortschreitenden Institutionalisierung der 
frühchristlichen Gemeinden statt auf das Ansehen eines Kandidaten bei den 
Gemeindeangehörigen bald stärker auf eine Beauftragung durch die entste-
hende kirchliche Hierarchie abgestellt.

Das bundesrepublikanische Verfassungsrecht greift diese Fragen der Äm-
tervergabe auf: Gemäß Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG darf niemand wegen seines 
Glaubens oder wegen seiner religiösen und politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Ferner sind Art. 33 Abs. 3 S. 1 GG sowie 
Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 2 WRV einschlägig, wonach öffentliche 
Ämter unabhängig vom religiösen Bekenntnis der Bewerber zu vergeben 
sind. Diese speziellen Gleichheitssätze basieren auf der für einen demokra-
tischen Staat essentiellen, durch Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG abgesicher-
ten Annahme, dass allen Menschen als vernunftbegabten, freien Personen 
gleiche Qualität und Würde zukommen.2

Gleichheit vor dem Gesetz soll überall dort gelten, wo grundrechtsberech-
tigte Individuen der grundrechtsgebundenen Staatsgewalt gegenüberstehen, 
insbesondere im sensiblen Bereich der Vergabe öffentlicher Ämter. Das 
verdeutlicht Art. 33 Abs. 2 GG, der allein Eignung, Befähigung und fachli-
che Leistung zum Maßstab der Vergabe öffentlicher Ämter macht.

Die besondere Sensibilität der Vergabe solcher Ämter resultiert aus 
grundrechtlichen und staatsorganisationsrechtlichen Gründen: Erstens sollen 
öffentliche Ämter und die mit ihnen verbundenen Rechte allen Deutschen 
unabhängig von ihren religiösen oder politischen Anschauungen offenste-

1 Röm 12, 7.
2 Vgl. Sachs, in: Stern, StaatsR IV / 2, § 122 S. 1707; zur demokratischen Gleich-

heit der Mitwirkungsmöglichkeiten etwa Sachs, in: ders., GG, Art. 20 Rn. 19.
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hen. Zweitens ist zu beachten, dass öffentliche Ämter zur Erfüllung öffent-
licher Aufgaben eingerichtet werden: Viele Inhaber3 öffentlicher Ämter 
treffen Tag für Tag hoheitlich Entscheidungen mit Auswirkungen auf grund-
rechtsberechtigte Bürger. Diese Entscheidungen müssen – auch das schreibt 
Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG vor – ohne Benachteiligung oder Bevorzugung der 
Beteiligten wegen ihrer politischen oder religiösen Anschauungen getroffen 
werden, vielmehr unparteiisch und unter strikter Bindung an das Gesetz. 
Vor diesem Hintergrund sind etwa Verwaltungsakte, die offensichtlich par-
teiliche Regelungen treffen, nichtig gem. § 44 Abs. 1 VwVfG.4

Wegen der hohen Grundrechtsrelevanz sind an die Neutralität der Inhaber 
öffentlicher Ämter strenge Anforderungen zu stellen, was für die Beamten 
des Bundes § 60 BBG vorschreibt. Die Bürger können verlangen, dass die 
Organwalter des Staates unabhängig von den in Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG auf-
gezählten Diskriminierungsmerkmalen entscheiden, nicht die „Gefangene[n]“5 
der durch sie abgegrenzten Gruppen und damit „befangen“6 sind. Ohne 
diese Neutralität ließe sich das Prinzip der Ernennung der Beamten auf 
Lebenszeit insbesondere gegenüber den von der Amtsausübung betroffenen 
Bürgern nicht rechtfertigen.7

Gleichwohl sind in Deutschland über Jahrhunderte religiöse – insbeson-
dere christliche – Strukturen gewachsen und in Traditionen sowie in das 
Wertefundament der Gesellschaft eingegangen.8 Zwar gilt in Deutschland 
seit Inkrafttreten der sogenannten Weimarer Reichsverfassung von 1919 ein 
Verbot der Staatskirche (Art. 137 Abs. 1 WRV, seit Inkrafttreten des Grund-
gesetzes i. V. m. Art. 140 GG), doch arbeitet der Staat weiterhin mit den 
Religionsgemeinschaften9 zusammen. Die Wirkungskreise von Staat und 

3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden auch im Folgenden ausschließlich 
grammatikalisch maskuline Formen gebraucht, die jedoch grundsätzlich gleicherma-
ßen weibliche und männliche Amtsinhaber meinen.

4 Vgl. Kopp / Ramsauer, VwVfG, § 44 Rn. 54; ferner ebd., § 40 Rn. 55; Sachs, in: 
Stelkens / Bonk / Sachs, VwVfG, § 44 Rn. 178.

5 Dürig, in: MD, GG, Art. 3 III (1973) Rn. 143.
6 Dürig, in: MD, GG, Art. 3 III (1973) Rn. 143. Befangenheit folgt freilich nicht 

bereits aus der Zugehörigkeit zu einer von Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG erfassten Gruppe; 
vgl. BVerfG (K), NVwZ 2013, 1335 LS, wonach die Konfessionszugehörigkeit eines 
Richters nicht zu dessen Ablehnung berechtigt.

7 Vgl. Battis, BBG, § 60 Rn. 8; Ipsen, in: FS Kirchhof, 2013, § 65 Rn. 9; Isensee, 
in: FG BVerwG, 1978, S. 337 (341); dagegen kritisch zum Argument der Amtsdau-
er Lecheler, in: Friauf / Höfling, GG, Art. 33 (2000) Rn. 16.

8 Vgl. BVerfGE 93, 1 (19) – Kruzifix, zum Einfluss christlicher Tradition auf die 
Rechtsauslegung.

9 Während Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG das Substantiv Religionsgemeinschaft verwen-
det, ist in Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 Abs. 3, Art. 137 Abs. 2–6, Art. 138 Abs. 1, 2, 
Art. 141 WRV von Religionsgesellschaften die Rede, ohne dass die beiden Begriffe 


